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Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / 
K-III-844-17-BBP 

Herr Nogueira Duarte Mack 8. November 2017 

 
 BETREFF Bebauungsplan Nr.1-086-5 für den Bereich Große Str. / Herzogstr. / Bleichen / Wasserstr. / 

Schloßtorstr. der Stadt Kleve; 
 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr 

 BEZUG. Ihr Schreiben vom 24.10.2017  Ihr Zeichen: 61.1/1-086-5 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

von der im Betreff genannten Maßnahme, bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage, ist 
die Bundeswehr berührt und betroffen. 
 
Der Planungsbereich liegt im Zuständigkeitsbereich des militärischen Flugplatzes Nörve-
nich im Interessensbereich des Luftverteidigungsgroßraumradars (LV-Radar) Marien-
baum. 
 
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter Gebäudetei-
le- eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 
 
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Nogueira Duarte Mack 
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Aktenzeichen:  
53.01.04.04-23-504-507/2017  
bei Antwort bitte angeben 
 
Herr von itter 
Zimmer: 251 
Telefon: 
0211 475-2858 
Telefax: 
0211 475-2790 
Wolfgang.vonitter@ 
brd.nrw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und  
Lieferanschrift: 
Cecilienallee 2,  
40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211 475-0 
Telefax: 0211 475-2671 
poststelle@brd.nrw.de 
www.brd.nrw.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
DB bis Düsseldorf Hbf 
U-Bahn Linien U78, U79 
Haltestelle:  
Victoriaplatz/Klever Straße 
 
 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
 
mailto: sylvia.robinson@kleve.de 
 
 
 
BPL  Nr. 8-322-0 für den Bereich Kranenburger Straße im Ortsteil 
Donsbrüggen 
BPL Nr. 1-086-5 für den Bereich Große Straße / Herzogstraße / Blei-I 
chen / Wasserstraße / Schloßtorstraße 
BPL Nr. 2-281-0 für den Bereich An der Spoy im Ortsteil Kellen 1. 
vereinf. Änderung 
BPL Nr. 2-313-0 für den Bereich Neerfeldstraße/ Goldacker im Orts-
teil Kellen 
 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 24.10.2017, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

mailto:sylvia.robinson@kleve.de
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Gegen die Aufstellung der vier Bebauungspläne der Stadt Kleve beste-
hen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet mei-
nes Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigen-
tum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-
ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 
im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-
malbehörde zu beteiligen.  

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Auf Grundlage der vorliegenden Planungsunterlagen ergab die Prüfung, 
dass gegen die Änderung des BPL Nr. 2-281-0 für den Bereich An der 
Spoy im Ortsteil Kellen und BPL Nr. 2-313-0 für den Bereich Neerfeld-
straße/ Goldacker im Ortsteil Kellen hinsichtlich der passiv-planerischen 
Störfallvorsorge keine Bedenken bestehen. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des gutachterlich ermittelten, 
angemessenen Sicherheitsabstandes zum Betriebsbereich der Firma 
Rübo Gas Handels GmbH. 

 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 
 

ÜSG/HWRM 

Die Vorhaben befinden sich derzeit in keinem nach § 76 WHG in Ver-

bindung mit § 83 LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig 
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gesicherten Überschwemmungsgebiet (ÜSG), für das besondere 

Schutzvorschriften gelten (§ 78 WHG). 

Im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements (HWRM) als Instru-

ment des vorsorgenden Hochwasserschutzes wurden Risikogebiete 

nach § 73 WHG identifiziert, die ein potenziell signifikantes Hochwasser-

risiko aufweisen. Der Rhein ist ein solches Risikogebiet bzw. Risikoge-

wässer. Für die ermittelten Risikogebiete wurden bis Ende 2013 Hoch-

wassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für verschiedene Hoch-

wasserszenarien erstellt. Diese Karten finden Sie auf der Internetseite: 

http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Risiko-

_und_Gefahrenkarten 

Die Vorhaben liegen innerhalb der Gebiete, die ab einem häufigen 

Hochwasserereignis des Rheins durch Versagen oder Überströmen von 

Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden können. 

Gemäß § 9 Abs. 6a BauGB sollen im Bebauungsplan als Risikogebiete 

im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes be-

stimmte Gebiete vermerkt werden. 

Des Weiteren möchte ich frühzeitig auf das Gesetz zur weiteren Ver-

besserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfah-

ren des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) vom 30. Juni 

2017 hinweisen.  

Dieses Gesetz beinhaltet u. a. Änderungen des Wasserhaushaltsgeset-

zes (Artikel 1) und des Baugesetzbuches (Artikel 2). Hervorzuheben ist 

u. a. § 78b WHG „Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsge-

bieten“ sowie Änderungen des § 5 Absatz 4a Satz 1 BauGB und des § 9 

Absatz 6a Satz 1 BauGB. Die genannten Änderungen treten zum 5. Ja-

nuar 2018 in Kraft. 

 Ansprechpartner: 
 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
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Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-
se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-
prüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 
oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

mailto:barbara.borgmann@brd.nrw.de
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf










KleveKleveKleveKleve,,,,    Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr ....    1-086-51-086-51-086-51-086-5    für den Bereich Große Straßefür den Bereich Große Straßefür den Bereich Große Straßefür den Bereich Große Straße ////    
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StürmerStürmerStürmerStürmer,,,,    DrDrDrDr....    AndreasAndreasAndreasAndreas        An: 'Meike.Rohwer@kleve.de' 17.11.2017 16:03

Kopie: "'Martin.Verhoeven@kleve.de'"

hier: Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Ihr Schreiben vom 24.10.2017

 

Sehr geehrte Frau Rohwer,

 

vorgenannter Bebauungsplan östlich unterhalb  der Schwanenburg und nordwestlich  

angrenzend bzw. in Teilbereichen dieselbe überplanend berührt in zahlreichen  

Einzelthemen Belange von Denkmalschutz und  -pflege. Eine detaillierte 

Auseinandersetzung mit den Planungszielen ist mir aufgrund der lediglich in Dateiform  

überlassenen Unterlagen nicht möglich.

Ich möchte daher bitten, die Thematik bei meinem nächsten Besuch in Kleve gemeinsam  

mit Ihnen und Herrn Verhoeven erörtern zu können . 

Darf ich Sie um Terminabstimmung mit Ihrem Kollegen bitten ?!

 

Mit herzlichem Gruß

 

Andreas Stürmer

 

------------------------------
 
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
 
Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim
Tel  02234 9854-546
Fax 0221 8284-1995
 
andreas.stuermer@lvr.de
www.denkmalpflege.lvr.de
 
------------------------------
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SemrauSemrauSemrauSemrau,,,,    SandraSandraSandraSandra        An: 'meike.rohwer@kleve.de' 21.11.2017 13:12

Kopie: "'Martin.Verhoeven@kleve.de'", "Lohmann, Arnd"

Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Mein Zeichen: 70.1717-017

 

Sehr geehrte Frau Rohwer,

 

für die Beteiligung im Planverfahren danke ich Ihnen . Die unter Punkt 11. Denkmalschutz 

der Begründung zum Bebauungsplan gemachten Angaben sind nahezu vollständig . Sie 

verweisen im Rahmen des denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens lediglich auf die  

vorherige Ausgrabung. Gleichwohl können denkmalrechtliche Gründe auch gegen eine  

Ausgrabung und für einen Erhalt sprechen . Den Satz „Wer eine Entscheidung (…) im 

Rahmen des zumutbaren zu tragen“ würde ich auf Grund der dadurch möglichen  

Irritationen jedenfalls streichen.

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
S e m r a u
____________________________
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege
Endenicher Straße 133
53115 Bonn
Tel: 0228/9834-137
E-Mail: sandra.semrau@lvr.de
E-Mail: bodendenkmalpflege@lvr.de 
http://www.bodendenkmalpflege.lvr.de/
 
------------------------------
 
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband 
mit rund 18.000 Beschäftigten für die 9,6 Millionen Menschen im 
Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und 
Kultureinrichtungen, drei Heilpädagogischen Netzen, vier 
Jugendhilfeeinrichtungen und dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, 
die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands 
größter Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert 
sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. „Qualität für Menschen“ ist 
sein Leitgedanke.

 
Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die 
StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der 
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FranzFranzFranzFranz----GeorgGeorgGeorgGeorg....MuellerMuellerMuellerMueller         An: meike.rohwer 26.10.2017 13:27

Kopie: Sylvia.Robinson

Sehr geehrte Frau Rohwer, sehr geehrte Frau Robinson!

Wir nehmen die vorgenannte Nachricht im Rahmen der Beteiligung öffentlicher Belange  
zum Anlass, über das bisherige Verfahren  Brief auf dem Postweg mit beigefügter CD ) 

nachzudenken. 

Aus unserer Sicht würde es ausreichen, wenn wir die entsprechenden Anfragen künftig  
ausschließlich auf dem elektronischen Weg erhalten , dann allerdings unter der folgenden 

E-Mail-Adresse: schulfonds@erzbistum-koeln.de. Wir bitten um Prüfung, ob das auch Ihren 

Vorschriften genügt.

 

Im Übrigen gilt für die o.g Anfrage, dass öffentliche Belange des Erzbischöflichen Schulfonds  
Köln nicht betroffen sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller

Geschäftsführer

 

50606 Köln

Tel: 0221/ 1642-2277

Fax:                   -2288
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LudgerLudgerLudgerLudger....IgelIgelIgelIgel        An: meike.rohwer 27.10.2017 09:31

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung nicht negativ 
berührt. Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen.
Gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau können keinerlei Kosten für 
Lärmschutzmaßnahmen geltend gemacht werden. 
 
Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig.
 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
i.A. 
 
Ludger Igel 
 
Landesbetrieb Straßenbau.NRW.
Regionalniederlassung Niederrhein
Außenstelle Wesel
Abteilung 4 Planungen Dritter
 
fon:  0281/108-327
fax: 0281/108-255
e-mail: ludger.igel@strassen.nrw.de
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